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Geschaftsordnung

In der Fassung vom 1. Mai 2013

1. Mitgliedsbeitrage

1. Ordentliche Mitglieder des Vereins zahlen entweder
a) einen vollen Beitrag von 20 Euro / Monat
b) einen ermalligten Beitrag von 10 Euro / Monat.
2. Der erméafRigte Beitrag gilt fiir Schiiler, Studenten sowie Rentner bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises.
Der ermaRigte Beitrag kann zudem auf Antrag vom Vorstand gewahrt werden.
3. Bis zur Anmietung eigener Raumlichkeiten gelten geanderte Beitragssatze von
a) einem vollen Beitrag von 13 Euro / Monat
b) einem erméaRigten Beitrag von 6 Euro / Monat.
4. Die Beitrage fiir Fordermitglieder werden in gegenseitiger Absprache mit dem Vorstand festgelegt.
5. Zusatzliche Spenden konnen nicht mit Mitgliedsbeitragen verrechnet werden.

2. Falligkeiten

1. Der Mitgliedsbeitrag ist im Voraus jeweils mindestens monatlich zu entrichten. Kriterium ist das Eingangsdatum
auf dem Vereinskonto.

2. Einmal gezahlte Beitrage werden nicht, auch nicht bei Kiindigung der Mitgliedschaft und auch nicht anteilig,
zuruckgezahlt.

3. Fir den Beitrittsmonat ist der volle Monatsbeitrag zu zahlen.

3. Beschlussfahigkeit der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, sobald 80% der Vereinsmitglieder anwesend sind.
2. Die Untergrenze zur Beschlussfahigkeit aus 3.1. ist ab einer Vereinsmitgliederanzahl von 25 Personen neu
festzusetzen.

4. Verfugungsrahmen der Vorstandsmitglieder
1. Einzelne Vorstandsmitglieder sind bei Rechtsgeschaften bis zu einem Betrag von 400 Euro verfiigungsberechtigt.

Uber einen Betrag von bis zu 1000 Euro oder bei regelmafRigen Zahlungen von mehr als 200 Euro / Monat kénnen zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam verfiigen. Bei hoheren Betragen ist ein Beschluss durch die Mitgliederversammlung noétig.

1. Fir Abhebungen vom Vereinskonto ist die Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern notig.

5. Aufgaben des Vorstandes

1. Der Schatzmeister hat sich um den Einzug und die Verwaltung der Mitgliedsbeitrage zu kiimmern, Ein-, Ausgaben
und Vermogen des Vereins zu verwalten und zu protokollieren sowie mindestens halbjahrlich sowie auf Anfrage der
Mitgliederversammlung einen Rechenschaftsbericht abzugeben.

2. Der Schriftfithrer ist verantwortlich fiir die Protokollierung der Mitglieder- und Vorstandsversammlungen, die
Versendung von Einladungen und die Zuganglichmachung von Beschliissen und Protokollen.

3. Der Vorstandsvorsitzende ist erster Ansprechpartner in Organisationsfragen flir die Mitglieder und fir die
Kommunikation nach AulSen.

6. Erstattung von Auslagen

1. Auslagen zum Zweck des Vereinsziels werden erstattet, wenn Zweck und VerhaltnismaRigkeit auf Anfrage der
Mitgliederversammlung nachgewiesen werden.

7. Schriftform

1. Alle der Schriftform bediirfenden Mitteilungen konnen mittels elektronisch signierter Kommunikation erfolgen.
Dazu notwendige offentliche Schliissel sind im Vorfeld bereitzustellen.

2. Alternativ konnen auf Antrag Mitteilungen an einzelne Mitglieder in Papierform erfolgen. Diesen Mitgliedern kann
das dazu notwendige Porto als Gebiithr auferlegt werden.

Abgerufen am: 08.05.2026 13:50

https://wiki.technikkultur-erfurt.de/verein:geschaeftsordnung?rev=1367513105 Zuletzt bearbeitet am: 02.05.2013 1645



Verein zur Férderung von Technikkultur in Erfurt e.V. Seite 2 von 2

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/verein:geschaeftsordnung?rev=1367513105

Dokument zuletzt bearbeitet am: 02.05.2013 16:45

Verein zur Férderung von Technikkultur in Erfurt e.V
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/

Abgerufen am: 08.05.2026 13:50

https://wiki.technikkultur-erfurt.de/verein:geschaeftsordnung?rev=1367513105 Zuletzt bearbeitet am: 02.05.2013 1645


https://wiki.technikkultur-erfurt.de/verein:geschaeftsordnung?rev=1367513105
https://wiki.technikkultur-erfurt.de/

	[Geschäftsordnung]
	Geschäftsordnung
	1. Mitgliedsbeiträge
	2. Fälligkeiten
	3. Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
	4. Verfügungsrahmen der Vorstandsmitglieder
	5. Aufgaben des Vorstandes
	6. Erstattung von Auslagen
	7. Schriftform



